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Vorwort.

Hie nachfolgende Skizze des zukünftigen Mietrechtes 

ist aus der Meinung des Verfassers entstanden, es sei nicht 

vordringlich, schon jetzt den Interessenten, Vermietern und 

Mietern, einen Ueberblick dieser für das Verkehrsleben 

wichtigen Materie des Obligationenrechtes des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zu ermöglichen, da einerseits die Kommentare 

zum Bürgerlichen Gesetzbuche immerhin erst in späterer Zeit 

vollständig erscheinen werden und auch dann solche von der 

Mehrzahl der Interessenten nicht benützt zu werden Pflegen, 

andererseits infolge der Uebergangsbestimmungen des Ein

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch? für die Ver

mieter und Mieter größerer Mietobjekte, bezüglich welcher 

Mietverträge auf eine Reihe von Jahren abgeschlossen zu 

werden pflegen, es schon zur Zeit notwendig erscheint, sich 

über ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten nach der Ein

führung des Bürgerlichen Gesetzbuches und die Wirkung der 

Letzteren auf solche Mietverträge Kenntnis zu verschaffen.

Zugleich hofft der Verfasser, daß die Arbeit auch dem 

Kreise der praktischen Juristen beim Studium und bei der 

späteren Anwendung des 3. Titels des VII. Abschnittes des 

II. Buches des Bürgerlichen Gesetzbuches einigermaßen zu
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dienen im Stande sein wird, indem derselbe sich bemüht hat 

möglichst die sämtlichen einschlägigen Bestimmungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuches und des Einführungsgesetzes hierzu 

zusammenzufassen und die bisherigen, hiervon abweichenden 

Gesetzesbestimmungen Hervorzuhebe«, wobei sich derselbe 

darauf beschränkt hat im wesentlichen nur die Gesetzesstellen 

des Bürgerlichen Gesetzbuches — B.G.B. und des Land

rechtes — Ldr., sowie des Einführungsgesetzes zu Ersterem 

— E.G. z. B.G.B. anzuführen.

Per Aerf«fker.
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Wegriff der Miete.
3 Jätete ist das durch Vertrag zu Stande kommende 

Jrlt Rechtsverhältnis, inhaltlich dessen der eine Ver
tragsteil sich zur Gewährung des Gebrauches einer Sache 
während eines begrenzten) Zeitraums, der andere Vertrags
teil zu einer Bestimmten Gegenleistung hierfür verpflichtet?) 

Eine Miete ist (nicht vorhanden, wenn der Gebrauch 
der Sache nicht auf Grund Vertrages erfolgt, sondern ohne 
einen solchen, z. B. durch Verbleiben im gemieteten Raume 
nach Beendigung des Mietverhältnisses ohne Eintritt der 
stillschweigenden Weitervermietung,*) durch eigenmächtige 
Inbesitznahme eines Mietobjektes. Nur der Gebrauch, nicht 
weitergehende Rechte, wie z. B. der Fruchtgenuß bei Pacht, 
ist Gegenstand der Miete, und nur der Gebrauch einer Sache 
also eines körperlichen Gegenstandes,') nicht eines Rechtes. 

Die zu vermietende Sache ist in der Regel Eigentum 
des Vermieters; sie muß es aber nicht sein, wie z. B. bei 
der Aftermiete;') auch kann ber Eigentümer einer Sache in 
besonderen Fällen dieselbe mieten, z. B. vom Nutznießer, 
vom Mieter in Form der Aftermiete.

Ein wesentliches Erfordernis der Miete ist die Bestimmt
heit der Dauer der Gebrauchsgewährung,') jedoch ist die 

Miete auf Lebenszeit, sowohl des Vermieters, als Mieters,

*) § 535 B.G.B. 
-) § 568 B.G.B. 
s) § 90 B.G.B. 
4) § 549 B.G.B. 
6) § 536 B.G.B.
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zulässig,') wogegen eine Miete „auf Ewig" als solche im 
Gegensatze zum bisherigen Rechtes') ausgeschlossen ist.

Die Gegenleistung für den Gebrauch der Sache wird 
in der Regel zwar ein bestimmter Geldbetrag — Mietzins 
im eigentlichen Sinne — sein, doch kann dieselbe auch in 
Diensten, überhaupt in jeder an sich möglichen, erlaubten 
Leistung bestehen') im Gegensatze zu der bisherigen Gesetz- 
bestimmung, nach welcher der Mietzins eine bestimmte Geld
summe sein muß.')

Dieser Unterschied ist zwar im allgemeinen nicht von 
besonderer praktischer Bedeutung, weil solche Verträge bisher 
analog dem Mietverträge zu behandeln sind; immerhin ist 
derselbe wichtig für die Anwendung von lediglich für die 
Miete maßgebenden Gesetzesbestimmungen, wie z. B. derjenigen 
über die Wirkungen der Veräußerung der vermieteten Sache, 
welche bisher bei derartigen analogen Mietverhältnissen aus
geschlossen sind.

H. Möschnitt.
Begründung des Wietverhättnisses.

1. DaS Mietverhältnis wird gleich jedem durch Rechtsgeschäft 
zur Entstehung gelangende« Schuldverhältnisie durch Bertrag 

begründet.")

Der Vertrag kommt durch die Annahme des vom Gegen
teile gemachten Antrages zu Stande.")!

6) § 567 B.G.B.
’) T. IV 6. VI, § 15 Nr. 3 und 4 Ldr.
*) § 535 B.G.B.
*) T. IV C. VI, § 1 Ldr.
”) § 805 B.G.B.' 
”) § 146, 151 B.GP8.
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Der Antrag muß so beschaffen sein, daß der Vertrag 
sofort nach dessen Annahme zur Entstehung gelangt. Derselbe 
muß deshalb alle wesentlichen Bestandteile des in Aussicht 
genommenen Vertrages enthalten, nicht nur die gesetzlichen 
Les § 536 B.G.B.

Der Antrag muß einem bestimmten Gegenteile") gegen- 
über erklärt werden; bloße allgemeine Bekanntmachungen, 
z. B. Zeitungsannonce, Anschlag am Mietobjekt, bilden nicht 
einen Vertragsantrag, sondern lediglich eine Aufforderung 
hierzu.

Sobald einmal ein rechtsbeständiger Vertragsantrag dem 
Gegenteile gemacht ist, ist der Antragsteller hieran gebunden, 
wenn er nicht ausdrücklich die Gebundenheit ausgeschlossen 
hat; die Gebundenheit hört auf, wenn der Antrag vom Gegen
teile abgelehnt oder nicht rechtzeitig angenommen wirb.1*) 

Der Vertragsantrag ist eine einseitige Willenserklärung, 
er gilt als abgegeben bei Anwesenden sofort. Hierzu ist auch 
analog der Bestimmung des § 147 B.G.B. der Antrag durch 
den Fernsprecher zu rechnen.

Bei Abwesenden gilt der Antrag abgegeben im sZeit- 
punkte, in welchem derselbe dem Gegenteile zugeht, wenn 
nicht vorher oder gleichzeitig dem Letzteren der Widerruf 
zukommt.")

Als zugegangen erscheint die Willenserklärung, hier der 
Antrag, nach der vom B.G.B. angenommenen sogen. Empfangs
theorie, sobald der Antrag von dem Gegenteile nach der 
allgemeinen Verkehrssitte zur Kenntnis genommen werden kann. 

Es genügt z. B., daß das den Antrag enthaltende 
Schriftstück in dem vom Gegenteile aufgestellten Briefkasten 
abgelegt oder an eine von diesem im allgemeinen hierzu

12) § 145 B.G.B.
1S) § 145, 146 B.G.B.
") § 130 B.GLS.


